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Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 
 
  

Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail 

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) sowie 
der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum 
Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (SächsCoronaSchVO) in der jeweils geltenden Fassung 
hier:  
 

Widerruf 
der 

 
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden  

über die Lockerung von Schutzmaßnahmen  
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

vom 1. April 2021  
 
Auf Grundlage von § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 sowie § 28b 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden ist, sowie in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung 
für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 12. Januar 2021 (SächsGVBl. S. 30) geändert worden ist, sowie in Verbindung mit der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in der jeweils geltenden Fassung, erlässt die Landeshauptstadt 
Dresden als örtlich zuständiges Gesundheitsamt folgenden 
 
 

Widerruf 
der 

 
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden  

über die Lockerung von Schutzmaßnahmen  
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

vom 1. April 2021  
 
1. Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die Lockerung von Schutzmaßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 1. April 2021 wird hiermit gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 49 
VwVfG mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
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. . . 

2. Verschärfende Anordnungen des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt Dresden im Zusammenhang 
mit der Eindämmung der Corona-Pandemie bleiben unberührt. Sofern der Freistaat Sachsen weiterge-
hende Regelungen erlässt, gehen diese der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden vor. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am 24. April 2021, um 0.00 Uhr, in Kraft und hängt öffentlich an der An-
schlagtafel im Eingangsbereich des Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 01067 Dresden aus.  

 
 

Gründe: 
 
Das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wurde 
nach Befassung im Bundestag auch durch den Bundesrat gebilligt. Es tritt am heutigen Tag in Kraft und regelt 
inzidenzgebunden die sogenannte bundeseinheitliche „Notbremse“ mit Wirkung ab dem 24. April 2021. Die im 
Gesetz niedergelegten Regularien greifen kraft Gesetzes und unmittelbar, ohne dass es eines weiteren Umset-
zungsaktes auf kommunaler Ebene bedarf. Insofern sind aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit diver-
gierende Regelungen zu widerrufen. Dies gilt auch für die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden 
über die Lockerung von Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 1. April 2021. Ab dem 
24. April 2021 gelten statt des Regelungscharakters der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über 
die Lockerung von Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 1. April 2021 die kraft IfSG 
bzw. SächsCoronaSchVO festgelegten Bestimmungen. 
 
Zuständigkeit und Rechtsgrundlage: 

Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß § 11 SächsCoronaSchVO sowie § 28 IfSG in Verbindung mit § 54 sowie 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzge-
setz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe (IfSGZuVO) sachlich 
zuständig. Sie ist weiterhin gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nr. 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) auch örtlich zuständig für den Erlass dieser Allgemeinverfügung. 
 
Im Übrigen: 
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Regelungsanordnungen im Tenor dieser Allgemeinverfügung ha-
ben kraft Gesetzes nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Es besteht die 
sofortige Vollziehung. 
 
Die Bekanntgabe erfolgt gemäß § 4 der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe vom 16. Juli 1998 (Bekanntmachungssatzung). Eine Be-
kanntmachung im Dresdner Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine weitere Verzögerung der Anordnungen 
ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht vertretbar. Die öffentliche Bekanntmachung wird durch verschie-
dene Medien parallel zum förmlichen Aushang über die Pressearbeit der Landeshauptstadt Dresden begleitet. 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 41 Absatz 3 VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, 
da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der Sachlage untunlich ist. Nach § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG 
gilt die Allgemeinverfügung am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die Allgemein-
verfügung kann auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de/corona abgerufen 
und eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
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Dresden, 23. April 2021 
 
 
 
            (Siegel) 
Dirk Hilbert 
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